
Fahrradstationen in Westfalen
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Seit Mitte der 1990er Jahre hat sich 
die Angebotsqualität der Bike&Ride-
Anlagen an vielen Bahnhöfen ver-
bessert, da Fahrradparkhäuser einen 
sicheren und witterungsgeschützten 
Abstellplatz für Fahrräder bieten.

In NRW ist das niederländische 
Niveau noch nicht erreicht, jedoch 
ist die Anzahl der Fahrradstationen 
allein in Westfalen inzwischen auf 46 
gestiegen, so dass in NRW mit insge-
samt 70 Radstationen ca. zwei Drittel 
aller Fahrradstationen in Deutschland 
anzutreffen sind (Stand 2014). Dies 
liegt nicht zuletzt daran, dass die 
NRW-Landesregierung im Jahr 1995 
das Förderprogramm „100 Radstatio-
nen in NRW“ ins Leben gerufen hat. 
Bis 1995 waren lediglich drei Fahrrad-
stationen in Westfalen vorzufinden. 
Die erste war die Fahrradstation am 
Hauptbahnhof in Lünen, die 1991 
eröffnet wurde.

Die zukünftigen Aufgaben dieses 
Programms liegen in der Erhaltung 
und Ausbesserung der bestehenden 
Fahrradstationen sowie deren Netz-
werkerweiterung. Hilfestellung erhal-
ten die Kommunen und Betreiber, die 
eine Fahrradstation einrichten wollen, 
zudem über die Entwicklungsagentur 
des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-
Clubs (ADFC). Die durch Landesmittel 
geförderte Agentur hilft, standortori-
entierte und tragfähige Lösungen für 
Fahrradstationen zu finden, und ver-
folgt das Ziel, einheitliche Standards 
zu schaffen. Dazu gehören die Ein-
heitlichkeit von Erscheinungsbild und 
Gestaltung sowie die Festlegung von 

Qualitätsstandards. 
Das Marken- und 
Gestaltkonzept 
Radstation® ist das
sichtbare Zeichen 
für das Netzwerk 
der Radstationen.

Kernfunktionen
Fahrradstationen bieten drei Kern-
funktionen für den Nutzer an: Vor-
rangig ist das sichere und witterungs-
geschützte Abstellen von Fahrrädern 
die wichtigste Qualität; die Fahrrad-
vermietung sowie der Fahrradservice 
mit Pannenhilfe und Wartungsleis-
tungen sind zwei weitere Funktio-
nen, die jede Radstation aufweisen 
sollte. Zusätzliche Leistungen wie 
der Fahrkartenverkauf für die Deut-
sche Bahn, Hausmeisterdienste am 
Bahnhof oder Kurier-Gepäck-Service 
der DB AG bedeuten mehr Service 
für die Kunden und sind eine weite-
re, wünschenswerte Einnahmequelle 
für den Betreiber der Fahrradstation. 
Die Bahn AG könnte so ihre Service-
leistungen ohne große Aufwendun-
gen deutlich erhöhen; besonders für 
eher kleinere bzw. peripher gele-
gene Bahnhöfe wäre dies ein guter 
Ansatz zur Attraktivitätssteigerung 
im Umweltverbund. Weitere Vorteile 
von Fahrradstationen an Bahnhöfen 
ist die Verbindung des Fahrrads mit 
ÖPNV-Angeboten, da dies mehr 
Kunden für die Bahn anlocken kann. 
Ein Problem der Fahrradstationen 
ist jedoch die Tatsache, dass sie eine 
Konkurrenz zur bahneigenen Fahr-
radvermietung darstellen.

Aus Sicht der Städte wird eine 
Fahrradstation, die oft unmittel-
bar am (Haupt-)Bahnhof liegt, als 
Aufwertung desselben angesehen. 
Zudem wird durch die Fahrradstation 
eine fahrradfreundliche Infrastruktur 
aufgebaut, die zu einem Imagege-
winn der jeweiligen Stadt beiträgt. Im 
Sinne einer sich selbst verstärkenden 
Spiralwirkung bedeutet dies, dass 
potenziell mehr Menschen auf das 
Transportmittel Fahrrad umsteigen 
und so Umweltbelastungen wie Stau, 
Lärm oder Abgase verringert werden 
können. Schwierigkeiten für die je-

weilige Stadt, die eine Fahrradstation 
plant, können Nutzungskonflikte bei 
den entsprechenden Gebäuden bzw. 
Flächen sein – z. B. mit Gastronomie-
betrieben.

Die Finanzierung der Fahrradsta-
tionen wird nach dem Gemeindefi-
nanzierungsgesetz gefördert, sofern 
mehr als 100 Stellplätze an einem 
ÖPNV-Haltepunkt entstehen. 85 % 
der Fördersumme übernimt das Land 
Nordrhein-Westfalen, 15 % trägt die 
jeweilige Kommune. Fahrradstatio-
nen, die abseits von Haltestellen des 
ÖPNV liegen, können aus Mitteln der 
Stadterneuerung unterstützt werden.

Betrieb von Fahrradstationen
Die Betriebsformen von Fahrradsta-
tionen unterscheiden sich in privat 
und gemeinnützig geführte Unter-
nehmen. Neben ihrem Betrieb haben 
gemeinnützige Fahrradstationen das 
Ziel, Beschäftigungs- und Qualifizie-
rungsmaßnahmen für Mitarbeiter 
zu bieten. Diese können z. B. Ar-
beitsbeschaffungsmaßnahmen oder 
„Arbeit statt Sozialhilfe“ beinhalten. 
Ein gemeinnütziges Modell ist die 
Fahrradstation Rheine, die mehrere 
Arbeitsplätze für Menschen mit Be-
hinderungen bietet.

Hinsichtlich der Kapazitäten lassen 
sich vier Größenklassen voneinander 
unterscheiden (Abb. 1): Die privat 
geführte Station in Münster (3300 
Stellplätze) und die gemeinnützig 
organisierte Station in Rheine (960) 
stellen die Spitzengruppe in West-
falen dar; Hamm (450) und Minden 
(442) repräsentieren ebenfalls sehr
große Einrichtungen. Alle weiteren
Fahrradstationen sind kleiner aus-
gelegt: 18 dieser Stationen bieten
200–400 Fahrrädern Platz, während
die übrigen 24 Fahrradstationen
Westfalens mit 60–199 Stellplätzen
eher für eine geringere Nachfrage
ausgelegt sind (Stand 2014).

Die kleineren Fahrradstatio-
nen verfügen daher nur über eine 
einfache (technische) Ausstattung 
mit Ständern, die jedem Fahrrad 
1,5–2 m2 Stellfläche bieten. Größere 
Fahrradstationen wie beispielsweise 
die Fahrradstation in Münster bieten 

Geographische Kommission für Westfalen

Als Vorbild für die Fahrradpark-
häuser in NRW dienten die nieder-
ländischen „fietsenstalling“. Diese 
Fahrradparkhäuser sind meist an 
Bahnhöfen gelegen und verfügen 
zum größten Teil über mehr als 
1000 Stellplätze. Schon allein auf-
grund dieser Größenordnung sind 
die meisten niederländischen Fahr-
radstationen wirtschaftlich rentabel. 
Bis heute (2013) gibt es in den 
Niederlanden rund 100 Fahrradsta-
tionen, in denen mehr als 100000 
Fahrräder täglich einen geschützten 
und sicheren Parkplatz finden.

Stand: 2014
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WESTFALEN REGIONAL

sog. Doppelstockparker. Durch diese 
wird die Fläche der Station effizienter 
genutzt, so dass durchschnittlich für 
jedes Fahrrad lediglich 1 m2 benötigt 
wird. Effizienzsteigernd ist zudem 
eine halbautomatische Zugangs-
kontrolle, da so ein Zugriff auf die 
Fahrräder z. B. per Chip 24 Stunden 
pro Tag möglich ist, ohne dass die 
Radstation die ganze Zeit personell 
besetzt sein muss.

Die Öffnungszeiten der einzelnen 
Radstationen variieren, doch sind sie 
alle an die wochentäglichen Pendler-
verkehrszeiten angepasst.

Hinsichtlich der Kostenstruktur 
liegen keine großen Unterschiede vor, 
da alle Fahrradparkhäuser, die an das 
Netz der Radstation® angeschlossen 
sind, im Jahr 2014 Gebühren in Höhe 
von 0,70 €/Tag, 7 €/Monat und 70 
€/Jahr erheben. Lediglich zwei der 46 
Fahrradstationen in Westfalen sind 

diesem Konzept nicht angeschlossen 
(Dortmund, Geseke). Die Fahrradsta-
tion am Hauptbahnhof Dortmund 
erfüllt beispielsweise nicht alle Krite-
rien, die eine Radstation® aufweist, 
liegt aber dafür mit 0,50 €/Tag, 5 
€/Monat und 50 €/Jahr preislich 
unter den Radstationen, die das Logo 
tragen. Der Platzbedarf ist hier so 
groß, dass die Stadt Dortmund 2013 
einen Antrag auf Erweiterung der 
Radstation von 50 auf 170 bewachte 
Stellplätze beantragt hat.

Die Auslastung der Radstatio-
nen ist insgesamt jedoch ungleich. 
Die – wenn auch geringen – Kos-
ten für einen sicheren Abstellplatz 
stoßen nicht allerorts auf Akzeptanz, 
so dass manche Fahrradstationen 
nicht ausgelastet sind. Auch der 
Mikrostandort der Fahrradstation 
im unmittelbaren Bahnhofs-/ÖPNV-
Umfeld kann die Frequentierung der 

Fahrradstation beeinflussen; denn 
niemand nimmt gerne längere Wege 
als nötig in Kauf. Darüber hinaus ist 
die Stellplatzsuche bei einer hohen 
Belegung ein weiterer Nachteil, da sie 
oftmals wertvolle Zeit kostet.

Im Rahmen eines Fazits sind 
Fahrradstationen jedoch positiv zu 
bewerten, da Fahrräder witterungs-
geschützt sowie diebstahl- und 
vandalismussicher und damit werter-
haltend abgestellt werden können. 
Durch ergänzende Serviceleistungen 
wie beispielsweise Reparatur oder 
Radvermietung machen sie das 
Fahrrad zu einem attraktiven Ver-
kehrsmittel. Darüber hinaus verfügen 
die jeweiligen Städte und Gemeinden 
durch die Einrichtung einer Radstati-
on über einen sichtbaren „Anker“ im 
Bestreben einer nachhaltigen Stadt-
verkehrspolitik.
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  1 Bad Oeynhausen
  2 Bielefeld
  3 Billerbeck
  4 Bocholt
  5 Bochum
  6 Bönen
  7 Bottrop
  8 Bottrop ZOB
  9 Bünde
10 Castrop-Rauxel
11 Dorsten
12 Dortmund
13 Geseke
14 Gladbeck
15 Gronau (W.)
16 Gütersloh
17 Halle (W.)
18 Haltern a. See
19 Hamm
20 Herdecke
21 Herford
22 Herne-W.-Eickel
23 Ibbenbüren
24 Kamen
25 Lippstadt
26 Lünen
27 Lünen-Bramb.
28 Lünen Markt
29 Marl-Sinsen
30 Minden
31 Münster
32 Münster-Arkad.

33 Ochtrup
34 Oelde
35 Paderborn
36 Rheda-Wiedenbr.
37 Rheine
38 Schwerte
39 Selm-Beifang
40 Soest
41 Steinfurt
42 Unna
43 Unna-Parkhaus
44 Warendorf
45 Werne
46 Witten

Ruhr

Lippe

Weser

Ems

Abb. 1: Gründungsjahr und Stellplatzkapazitäten der 46 Fahrradstationen in Westfalen   
(Quelle: www.radstation-nrw.de)


